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§ 13 StELG 1983

StELG 1983 - Steiermarkisches Einforstungs-Landesgesetz 1983

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.07.2024

1. (1)Der Antrag auf Neuregulierung, Regulierung oder Ablésung kann gestellt werden:
1. a)vom Eigentumer der verpflichteten Liegenschaft,
2. b)vom Eigentiimer der berechtigten Liegenschaft,
im Falle zweier berechtigter Liegenschaften von einem der Eigentimer, im Falle von mehr als zwei berechtigten
Liegenschaften von mindestens einem Drittel der Eigentiimer dieser Liegenschaften. Wenn mehrere berechtigte
Liegenschaften in einer Hand vereinigt sind, so steht dem Eigentimer fur jede dieser Liegenschaften eine Stimme
zu.

2. (2)Befindet sich eine verpflichtete oder berechtigte Liegenschaft im Miteigentume mehrerer Personen, so sind fur
die Erklarungen der Miteigentimer hinsichtlich des Antrages und im weiteren Verfahren die Bestimmungen des
16. Hauptstlckes des II. Teiles des ABGB mal3gebend. Ist das verpflichtete oder berechtigte Gut ein
agrargemeinschaftliches Grundstick, gelten fir die Willensbildung der Agrargemeinschaft die beztglichen
gesetzlichen Bestimmungen. Sind solche nicht vorhanden, gilt die bestehende Ubung.

3. (3)Eine Neuregulierung, Regulierung oder Abldsung nur fir einen Teil der Berechtigten (Einzelverfahren) kann auf
Antrag dieser Berechtigten oder des Verpflichteten nur dann stattfinden, wenn die Nutzungsrechte der Ubrigen
Berechtigten dadurch nicht beeintrachtigt werden.

4. (4)Die Neuregulierung, Regulierung oder Abldsung kann nach Anhoérung der zustandigen Interessenvertretung
von Amts wegen stattfinden, wenn dies Interessen der Landeskultur oder der Zusammenhang mit anderen
derartigen Verfahren erfordern.

5. (5)Die Bestimmungen der Gesetze Uber die gleichzeitige Durchfihrung solcher Verfahren bei
Zusammenlegungen, Teilungen und Regulierungen werden hiedurch nicht berthrt.

6. (6)Von der Einleitung eines Neuregulierungs- oder Regulierungsverfahrens kann jedoch abgesehen werden, wenn
der Zweck des Neuregulierungs- oder Regulierungsverfahrens auf einfachere Art, z. B. durch ein von der
Agrarbehérde in die Wege zu leitendes Ubereinkommen, erreicht werden kann. Solche Ubereinkommen haben,
wenn sie von der Agrarbehdérde genehmigt werden, die Rechtswirkung behérdlicher Bescheide. Die
Agrarbehorde ist auch in diesen Fallen zur Vornahme aller erforderlichen Amtshandlungen berechtigt.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 78/2001

In Kraft seit 16.11.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=78/2001&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 13 StELG 1983
	StELG 1983 - Steiermärkisches Einforstungs-Landesgesetz 1983


